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RS OGH 1966/7/8 5Ob166/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1966

Norm

ABGB §1480

Rechtssatz

Als Forderungen von rückständigen jährlichen Leistungen sind Leibrenten auch dann anzusehen, wenn sie in kürzeren

Abständen als einem Jahr, nämlich monatlich, zu erbringen sind.
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